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 BEBAUUNGSPLAN S-745 A
 (östlich Am Bahndamm/westlich Gerhard-Stalling-Straße)

    mit örtlichen Bauvorschriften

R E C H T S V E R B I N D L I C H        A B : ....................

ja           nein                   M. 1:1000

1 : 1.000

   5.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ dem Entwurf des Bebauungsplanes

        S-745 A und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

        Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ____________________ ortsüblich bekannt gemacht.

        Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben vom ____________________ bis ____________________ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

        öffentlich ausgelegen.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

       Stadtbaurätin

   3.  Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet vom Stadtplanungsamt - Fachdienst Stadtentwicklung und Bauleitplanung - der Stadt Oldenburg (Oldb):

        Bearbeitet: _____________________ Geprüft:

        Gezeichnet: ____________________ _________________________ _________________________

        Geändert: ______________________        Fachdienstleiter                 Amtsleiterin

   4.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ die Aufstellung

        des Bebauungsplanes ____________________ beschlossen.

        Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ____________________ ortsüblich bekannt gemacht worden.

        ____________________

       Stadtbaurätin

   1.  Vervielfältigungsvermerke

        Kartengrundlage: Gemarkung, Flur: ______________________________         Maßstab: ____________________

        Erlaubnisvermerk: Die Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe sind nur mit Erlaubnis

        der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig (§ 5 des Nds. Gesetzes über amtliche

                       Vermessungswesen vom 12.12.2002, Nds. GVBI. 2003, Seite 5).

        am:     01.08.1997     AZ.:    23056 / ALK BEZ.SCHL. 34010

   7.  Der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am

        ____________________ als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

       Stadtbaurätin

   9.  Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 BauGB am ____________________ im Amtsblatt für die Stadt Oldenburg (Oldb)

        bekannt gemacht worden.

        Der Bebauungsplan ist damit rechtsverbindlich.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

       Unterschrift

   6.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ dem geänderten Entwurf des

        Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die eingeschränkte Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.

   6. a*) Der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden wurde im Sinne von § 4a (3) BauGB mit Schreiben vom ___________________ 

Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum ____________________ gegeben.

   6. b*) Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben vom ________________ bis  zum _________________ öffentlich ausgelegen.

Ort und Dauer der Auslegung wurden am _________________ ortsüblich bekannt gemacht.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ___________________

      Stadtbaurätin *) Nichtzutreffendes streichen

    8.  Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

         Oldenburg (Oldb), den ____________________

         ____________________

    Oberbürgermeister

   2.  Planunterlage

        Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Maßstab 1 : 1.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,

2016©

Osternburg, 3 und 12

Ta.

Schni./Br.

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen,

Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom _______________ ). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen

geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Oldenburg (Oldb), den ____________________

Fachdienst Geoinformation und Statistik der

Stadt Oldenburg (Oldb)

               Siegel                                                           

       Unterschrift

01.04.2016

03.02.2014
S-745

06.02.2014

20.06.2016

22.06.2016
30.06.2016 12.08.2016

Die innerhalb der Begründung bzw. in der Planzeich-
nung benannten DIN-Normen können im Stadtpla-
nungsamt der Stadt Oldenburg eingesehen werden.

Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fas-
sung vom 03.04.2012 (Nds. )

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010
(Nds. GVBl. Nr. 31/2010, S. 576)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung
vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert
durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013
(BGBl. I S. 1548)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58)
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509)

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
20.10.2015 (BGBl. I S. 1722)

HINWEISE

öffentliche Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

nur Einzelhäuser zulässig

nur Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig

offene Bauweise

E

o

Traufhöhe max.TH

abweichende Bauweisea

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß0,4

Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßII

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

eingeschränktes Gewerbegebiet

überbaubare Grundstücksflächen

nicht überbaubare Grundstücksflächen

II-III
Zahl der Vollgeschosse

als Mindest- und Höchstmaß

Baugrenze

Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung:

öffentlicher Verkehrsberuhigter Bereich

überbaubare Grundstücksflächen

nicht überbaubare Grundstücksflächen

Kindertagesstätte

Öffentliche Grünfläche

Private Grünfläche

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z. B. von Baugebieten, oder

Abgrenzungen des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

RRH Regenrückhaltung

Spielplatz

zu erhaltende Bäume

anzupflanzende Bäume

Zweckbestimmung:

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Hauptfirstrichtung

nur Hausgruppen zulässig

Fläche für den Gemeinbedarf

Zweckbestimmung:

K

Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Lärmpegelbereiche

Fuß- und Radwege, Wirtschaftswege, nicht lagegenau

vorhandener Baumbestand

Flurgrenze

Einfahrtsbereich

Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß0,8

Firsthöhe max.FH

Allgemeine Wohngebiete mit Beschränkung der Zahl
der Wohnungen bezogen auf die Grundstücksflächen

V Verkehrsgrün

Private Grünfläche 1PG 1

Höhenbezugspunkt über NHN
B

Freileitungsmast

öffentlicher Fuß- und Radweg

zulässiger immissionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel
(IFSP) dB(A)/m² (tags/nachts) (siehe auch textliche Festsetzung § 9 Abs. 2)

63/48

Gebäudehöhe max.GH

privater verkehrsberuhigter Bereich

Private Grünfläche 2PG 2

F+R

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur-
oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können
u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansamm-
lungen, Schlacken sowie auffällig Bodenverfär-
bungen und Steinkonzentration, auch geringe
Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind
diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmal-
schutzgesetzes meldepflichtig und müssen der
zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde oder
dem Niedersächsischen Landesamt für Denkma-
lpflege - Referat Archäologie - Stützpunkt Olden-
burg, Ofener Straße 15, Tel. 0441/799-2120
unverzüglich gemeldet werden.
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs.
2 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis zum
Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unver-
ändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge
zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde
vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten,
Bombenblindgänger Panzerfäuste, Minen etc.)
gefunden werden, ist umgehend die zuständige
Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der
Kampfmittelbeseitigungsdienst der Zentralen
Polizeidirektion zu benachrichtigen.

Abstandsfläche zur 110 kV Freileitung
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Vorhandene Gräben sind zu erhalten. Jegliche
Veränderungen bedürfen einer wasserrechtlichen
Genehmigung.

Im Kreuzungs- und Näherungsbereich von Hoch-
spannungsfreileitungen sind die Abstände gemäß
DIN EN 50341 zu beachten. Planungen innerhalb
eines Streifens von 21,00 m Breite, je zur Hälfte
von der Leitungsachse nach beiden Seiten gemes-
sen (10,50 m / 10,50 m), sind mit der Avacon AG
abzustimmen. (Gilt für Maßnahmen jeglicher Art,
wie z. B. Bodenauf- und abtrag, Straßen- und
Wegebau, Baum- und Strauchpflanzungen)

DARSTELLUNGEN

ÜBERNAHMENNACHRICHTLICHE

Umgrenzung von Schutzgebieten im

Sinne des Naturschutzrechts

Geschützter Landschaftsbestandteil

Wallhecke (gem. § 29 BNatG)

oberirdische Haupversorgungsleitung,

110 kV Freileitung mit Schutzbereich

unterirdische Haupversorgungsleitung,

Erdgashochdruckleitung mit Schutzbereich
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Lageplan Externe Kompensationsmaßnahmen (M= 1: 5.000)
Gemarkung Osternburg, Flur 25, Flurstück 6/3, 6/4, 9/1, 9/2, 11, 12, 13, 14, 15
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Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
zugunsten des Versorgungsträgers EWE NETZ GmbH

Im Schutzbereich der Erdgashochdruckleitung dür-
fen keine baulichen Anlagen errichtet und betrieben
sowie Bepflanzungen vorgenommen werden. Die
Lagerung von Material ist unzulässig. Vor dem Be-
fahren mit Arbeitsgerät bzw. Fahrzeugen und bei
Rammarbeiten muss eine Prüfung und Freigabe
durch EWE NETZ erfolgen. Bei Arbeiten innerhalb
des Schutzstreifens und Kreuzung der Leitungen
hat eine örtliche Einweisung durch EWE NETZ zu
erfolgen. EWE NETZ stellt während der Arbeiten
im Schutzstreifen eine Bauaufsicht. Den Anwei-
sungen zum Schutz der Erdgashochdruckleitung-
en ist Folge zu leisten.

GFL

nur Doppelhäuser zulässig

26.09.2016

28.10.2016

__________________

  Oberbürgermeister

gez. Krogmann

21.10.2016

L.S.

L.S.
gez. Arndt

12.10.2016

gez. Ch. Festersen gez. Wicherts

gez. G. Nießen

17.10.2016

gez. G. Nießen

gez. G. Nießen

17.10.2016

21.10.2016

gez. Krogmann L.S.

gez. Naderi

02.11.2016

28.10.2016


